
Betriebssicherheitsverordnung
 Beauftragter Beschäftigter erforderlich

z. B.
Kesselwärter

Quellen: § 12 und § 10 Absatz 2 BetrSichV

Betriebssicherheitsverordnung
 Befähigte Person erforderlich

z. B.
Befähigte Person zur Prüfung von Druckbehältern und 

Rohrleitungen

Quellen: § 2 Absatz 6 und § 14 Absatz 2 BetrSichV 
(ggf. sind für bestimmte Arbeitsmittel besondere 

Prüfvorschriften zu beachten, siehe Anhänge zur BetrSichV)

Eignung und Qualifikation 
des Beauftragten Beschäftigten

Anforderungen (Auszüge):
– fachkundig
– unterwiesen
– beauftragt

Quellen: § 2 Absatz 5 und § 12 BetrSichV

Eignung und Befähigung 
der Befähigten Person

Anforderungen (Auszüge):
– muss über erforderliche Kenntnisse verfügen
–  Abweichungen Ist-/Sollzustand sollen erkannt, 

bewertet und dokumentiert werden können
–  Prüfaufgaben müssen zuverlässig und  

sorgfältig durchgeführt werden

Quellen: § 2 Absatz 6 BetrSichV und TRBS 1203

Verwendung/Instandhaltung
von Arbeitsmitteln mit besonderem  

Gefährdungspotenzial 
z. B. 

Dampfkesselanlagen

Arbeitsschutzgesetz Arbeitsschutzgesetz

Prüfung
von Arbeitsmitteln

z. B. 
Druckbehälter und Rohrleitungen

Qualifizierungspfad für Beschäftigte im  
Bereich Druckgerätesicherheit


